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Vorstellung Akteure

Vorhabenträgerin, Projektsteuerung

Projektgesellschaft Gesundheitszentrum Martens mbH, Bremen
Ansprechpartner: Frau Großschädl, Herr Martens, Herr Fiefeck

Verfahrensstelle

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Referat 64 – Planung, Bauordnung Süd
Ansprechpartner: Frau Halves

Architektur

Johannes Schneider Architekt BDA, Bremen
Ansprechpartner: Herr Schneider, Frau Nguyen, Herr Cilingir

Freiraumplanung

Planungsgruppe Grün, Bremen
Ansprechpartner: Herr Baritz, Herr König

Stadtplanungsbüro

BPW Stadtplanung, Bremen
Ansprechpartner: Herr Lemke

Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Vorhabenbezogener Bebauungsplan: 3 Bestandteile

Vorhaben- und Erschließungsplan (vom Vorhabenträger/Architekten)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan (von der Stadt in 
Zusammenarbeit mit Planungsbüro)

Durchführungsvertrag (städtebaulicher Vertrag mit 
Durchführungsverpflichtung und weiteren Rechten und Pflichten)

Ablauf: 

1. Der Vorhabenträger stellt seinen Vorhaben- und Erschließungsplan vor
Stadt prüft das Vorhaben und seine Erschließung

2. Vorhabenträger stellt einen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan

3. Beginn Bebauungsplanverfahren 
regulärer Ablauf wie bei jedem anderen Bebauungsplanverfahren

4. Die gewählten Mitglieder der Bürgerschaft entscheiden über den B-Plan
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Frühzeitige Behörden-
beteiligung (06.11.2017)

Einwohnerversammlung 
(15.11.2017)

EEntwurf vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Begründung

Auslegungsbeschluss Baudeputation

Beteiligung 
Behörden + Beirat

Beteiligung 
Öffentlichkeit

Beschluss durch Baudeputation
Beschluss durch Senat

Beschluss durch Stadtbürgerschaft (Satzung)

Entwurf

Beschluss

Vorentwurf
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Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP)
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Antrag auf Aufstellung

Auswertung Bürger- und Behördenstellungnahmen
Abwägungsvorschlag für Entscheidungsträger

Bebauungsplan der Innenentwicklung
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Leitziele
Leitbild der Stadtentwicklung
„Komm mit nach Morgen! 
lebenswert, urban, vernetzt“

Wohnraumschaffung in 
integrierten Lagen

geförderten Wohnraum 
stärken

Nachverdichtungspotentiale 
nutzen

Berücksichtigung der
Bodenschutzklausel

Bebauungsplan der 
Innenentwicklung 
(§ 13a BauGB)
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Teilfläche des 
Sanierungsgebietes 
Huckelriede/Sielhof
Potenzialfläche für 
gemischte Nutzungen
Teil der städtebaulichen 
Konzeption „Neue Mitte 
Huckelriede.“ 

Planungsziele

ZZielsetzung: 

Nutzung der ehemaligen Wendeschleife für ein mischgenutztes Gebäude

Stärkung der Entwicklung des Sanierungsgebietes durch Errichtung eines 
Gesundheitszentrums

Haus A:

Betriebsstätte Orthopädie mit Verkaufs- und Serviceflächen, Büro, Werkstatt etc. 

Café, Apotheke, Arztpraxen, medizinische Dienstleistungen

Wohnungen für Menschen mit Behinderung für ein selbstbestimmtes Leben 
(Ambient Assistent Living / AAL-Wohnungen, Wohnraum für Wachkomapatienten)

Errichtung einer öffentlich zugänglichen (bewirtschafteten) Tiefgarage (64 Kfz-
Stellplätze) und von 25 oberirdischen Stellplätzen + 65 Radabstellplätze  

Haus B:

Erhaltung technische Versorgungseinrichtungen der Telekom

Aufstockung mit Wohnungen (AAL-Wohnungen)



Lage Plangebiet
Quelle: OpenStreetMap

Lage Plangebiet

Quelle: 
GeoInformation Bremen



Geltungsbereich Bebauungsplan

Quelle: 
GeoInformation Bremen

Luftbild

Quelle: 
GeoInformation Bremen



ÖPNV-Anbindung und Car-Sharing

Quelle: BSAG

Kreuzung Niedersachsendamm / Habenhauser Landstr.



Wartegleis Straßenbahn

Telekomgebäude
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 135
für die Errichtung eines Gesundheitszentrums in Bremen-
Kattenturm am Niedersachsendamm Ecke Habenhauser
Landstraße

Bearbeitungsstand: 11.11.2019

Für Entwurf und Aufstellung: BPW baumgart+partner
Stadt- und Regionalplanung
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Ostertorsteinweg 70-71
28203 Bremen

Bremen, den 

Vorhabenträgerin: Projektgesellschaft Gesundheitszentrum
Martens mbH
Alfred-Faust-Str. 11
28277 Bremen

Bremen, den

Der Plan hat bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung
und Wohnungsbau gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ...................... bis .........................
öffentlich ausgelegen.

Senatorin für für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Im Auftrag  ..........................................

Der Plan hat im Ortsamt Obervieland vom  .................... bis ............... öffentlich
ausgelegen.

Senatorin für für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Im Auftrag  ..........................................

Beschlossen in der Sitzung Beschlossen in der Sitzung der
des Senats am .................... Stadtbürgerschaft am ...................

 .......................... .............................
Senator Direktor bei der

Bremischen Bürgerschaft

Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der Freien Hansestadt
Bremen vom ...................., Seite .........

Planung:    Halves
Bearbeitet: Lemke (BPW baumgart+partner)

11.11.2019
Verfahren: Mader-Focks

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
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MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

BAUWEISE, BAULINIE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Zahl der Vollgeschoss als Mindest- und Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, zwingend

Zahl der Vollgeschosse, zwingend mit einem zusätzlichen
Technikgeschoss

Maximale Höhe baulicher Anlagen einschließlich Technikgeschoss in
Metern über dem außerhalb des Plangebietes gelegenen Bezugspunkt
mit der Bezeichnung Bz 5,71 m ü.NN (OK = Oberkante)
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen
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Ein- und Ausfahrtbereich für Kraftfahrzeuge

Baulinie

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Mit der Bekanntmachung dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes treten innerhalb
seines Geltungsbereiches sämtliche Festsetzungen bisheriger Bebauungspläne außer Kraft.

2. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind zulässig:
ein Gebäude für ein Gesundheitszentrum (Gebäude A) mit einem Sanitätshaus, einer
Apotheke, einem Café, Arztpraxen, sonstige Anlagen für gesundheitliche und soziale
Zwecke sowie Wohnungen;
ein Technik- und Wohngebäude (Gebäude B) mit Räumen und technischen Anlagen für
Versorgungsunternehmen der Telekommunikation, Anlagen für soziale und gesundheitliche
Zwecke sowie Wohnungen.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche des Gebäudes B können auch sonstige, das
Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe ausnahmsweise zugelassen werden.

3. Im Plangebiet sind Tiefgaragen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie in
den hierfür festgesetzten Flächen zulässig.

4. Für Stellplätze, Tiefgaragen und Zufahrten ist eine Überschreitung der festgesetzten
maximalen Grundflächen bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 zulässig.

5. Die Bezugshöhe für die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen ist der in der Planzeichnung
gekennzeichnete, außerhalb des Plangebietes belegene, Höhenbezugspunkt mit der
Bezeichnung Bz. 5,71 m ü.NN.

6. Innerhalb der festgesetzten Flächen für technische Aufbauten ist eine Überschreitung der
festgesetzten Höhen baulicher Anlagen für die Errichtung von technischen Aufbauten um bis zu
1,5 m allgemein zulässig.

7. Ein Zurücktreten von den Baulinien ist um bis zu 0,5 m zulässig. Für die Errichtung von
Eingangsüberdachungen ist ein Vortreten von den Baulinien um bis 1,0 m zulässig. Technische
Aufbauten sowie Brüstungen und Geländer müssen nicht entlang der Bauline errichtet werden.

8. Ein- und Ausfahrten für Kraftfahrzeuge sind nur innerhalb der hierfür festgesetzten Bereiche
zulässig.

9. Innerhalb des Plangebietes sind mindestens 17 standortgerechte Laubbäume mit einem
Stammumfang von mindestens 20 cm, gemessen einen Meter über der Erdoberfläche,
anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und nach Abgang zu ersetzen. Sofern durch das
Planvorhaben der Abgang nach Bremer Baumschutzverordnung geschützter Bäume bewirkt
wird, können die Anpflanzungen nach Satz 1 auf die gemäß Baumschutzverordnung
erforderlichen Ausgleichs-  bzw. Ersatzanpflanzungen angerechnet werden.

Darstellung auf Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) mit Stand vom 22.10.2019. Die Planunterlage weist für den Geltungsbereich
des Bebauungsplans die Gebäude und städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen
und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Bremen, den

Vermessungsbüro Eckardt
Dipl.-Ing Ulrich Eckardt
(Öffentlich bestellter Vermessungsingennieur)

Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Sie darf nur mit Zustimmung von GeoInformation Bremen vervielfältigt, digitalisiert, umgearbeitet, ver- öffentlicht oder an Dritte
weitergegeben werden. ©GeoBasis-DE/GeoInformation Bremen. (§14 des Vermessungs- und Katastergesetzes vom 16.10.1990 - Brem.GBl. S. 313)

VERKEHRSFLÄCHEN

Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen

Umgrenzung von Flächen für technische Aufbauten mit Angabe der max.
Höhenüberschreitung in Metern

Bezeichnung der Gebäude der Vorhabenplanung

Straßenbegrenzungslinie

GR 1.200 m²  Grundfläche (GR) des Gebäudes A mit Flächenangabe als Höchstmaß

GR 500 m²  Grundfläche (GR) des Gebäudes B mit Flächenangabe als Höchstmaß

Baugrenze

Gebäude A

Technik- und Wohngebäude

Tiefgarage

Darstellungen ohne Normcharakter

Linde
U 1.35

Bestehender Baum mit Angabe Baumart und Stammunfang,
gemessen in 1,0 m Höhe über der Erdoberfläche

1a
Bestandsgebäude mit Hausnummer

Vorhaben- und Erschließungsplan

10.5 Für Büroräume und sonstige Aufenthaltsräume ist - ausgehend von den in den textlichen
Festsetzungen Nr. 10.1 - 10.3 genannten Beurteilungspegeln - durch geeignete bauliche
Maßnahmen, wie z.B. schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibung, sicherzustellen, dass
in diesen Räumen der Mittelungspegel von 35 dB(A) tags nicht überschritten wird.

10.6 Der Nachweis für die Erfüllung der Anforderungen der Nr. 10.1-10.5  hat im Einzelfall im
bauaufsichtlichen Verfahren zu erfolgen.

11. Die tragende Konstruktion der Gebäude ist statisch so auszubilden und die erforderliche Bau-
technik der Dächer so zu gestalten, wie z.B. durch Verlegung von Leerrohren und Platzhaltern
zur Positionierung von Technikanschlüssen, dass die Errichtung von Solarenergieanlagen auch
nachträglich möglich ist.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 86 BremLBO)
12. Werbeanlagen dürfen nur als untergeordnetes Element ausgeführt werden. Oberhalb der

Gebäudekanten sind Werbeanlagen unzulässig. Leuchtwerbung mit sich bewegendem und
veränderlichem Licht ist unzulässig.

HINWEISE

Bezugspunkt mit Höhenangabe in Metern über Normalnull (ü.NN) (bestehender
eingemessener Kanaldeckel in der Straße "Niedersachsendamm" außerhalb
des Plangebietes)

Bz 5.71 m ü.NN

Techn. Aufbauten
max. 1,5 m

Legende

17
,5 Bemaßung von Abständen in Metern

Die Bestimmungen der Baumschutzverordnung und die Artenschutzvorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) bleiben von den Festsetzungen unberührt. Ausnahmen und
Befreiungen, z.B. für notwendige Rodungen von Gehölzen und Vegetationsflächen in der Zeit vom
1.3. bis 30.9. eines jeden Jahres, sind im Vorwege bei der Naturschutzbehörde zu beantragen.

Im Planbereich kann das Vorhandensein von Kampfmitteln nicht ausgeschlossen werden. Vor Auf-
nahme der planmäßigen Nutzung ist daher in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen eine
Sondierung und ggf. Beseitigung der Kampfmittel sicherzustellen.

Der Geltungsbereich des  vorhabenbezogenen Bebauungsplans liegt innerhalb des Bauschutz-
bereichs des Verkehrsflughafens Bremen. Bei Überschreitung der Höhe von 4,3 m ü. NN durch
bauliche Anlagen oder Teile solcher sowie durch alle anderen Hindernisse ist die Zustimmung bzw.
Genehmigung der Luftfahrtbehörde gemäß § 12 bzw. 15 des LuftVG einzuholen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN:
Baugesetzbuch (BauGB)
Planzeichenverordnung (PlanZV)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 2017
(BGBl. I S. 3786)
Bremische Landesbauordnung (BremLBO)
Bremisches Landesstraßengesetz (BremLStrG)
Stellplatzortsgesetz Bremen (StellplOG)
Baumschutzverordnung Bremen

Vorhaben- und Erschließungsplan

10. Lärmschutzfestsetzungen für Wohnungen und andere Nutzungen
10.1 Auf das Plangebiet wirken Lärmimmissionen aus Straßen- und Straßenbahnverkehr ein.

Entlang der südlichen Gebäudeseite des Gebäudes A sowie der angrenzenden westlichen
Gebäudeseite ist  tagsüber mit Beurteilungspegeln von über 70 bis zu 72 dB(A) und nachts von
über 60 bis zu 65 dB(A) zu rechnen. Daher sind entlang dieser Gebäudeseite des Gebäudes A
in einer Tiefe von 17,5 m, gemessen von der südlichen Baulinie aus, keine Wohnungen
zulässig.

10.2 Entlang der westlichen Gebäudeseite des Gebäudes A ist tagsüber infolge von auf das
Plangebiet einwirkendem Verkehrslärm mit Beurteilungspegeln von > 65 bis zu 70 dB(A),
entlang der nördlichen Gebäudeseite mit Beurteilungspegeln von 61 bis zu 63 dB(A) und auf
der östlichen Seite von 57 bis zu 66 dB(A) zu rechnen.
Entlang der westlichen, südlichen und östlichen Gebäudeseiten des Gebäudes B ist tagsüber
mit Beurteilungspegeln von 60 bis zu 66 dB(A) und auf der nördlichen Seite mit bis zu 56 dB(A)
zu rechnen. Daher ist bei Wohnnutzungen durch geeignete bauliche Maßnahmen, wie z.B.
schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibung, sicherzustellen, dass in den zu Wohn-
zwecken dienenden Aufenthaltsräumen der Mittelungspegel von 35 dB(A) tags nicht über-
schritten wird.

10.3 Entlang der westlichen Gebäudeseite des Gebäudes A ist nachts infolge von Verkehrslärm mit
Beurteilungspegeln von 57 bis zu 60 dB(A) und im südlichen rd. 17,5 m langen Teilabschnitt
der Westfassade (gemessen von der südlichen Baulinie) von bis zu 63 dB(A) zu rechnen.
Entlang der nördlichen Gebäudeseite ist mit 50 bis zu 53 dB(A) und entlang der östlichen Seite
von 45 bis zu 58 dB(A) zu rechnen.
Entlang der westlichen Gebäudeseite des Gebäudes B ist nachts von 54 bis zu 57 dB(A), an
der südlichen Gebäudeseite von 57 bis zu 58 dB(A) sowie an der östlichen Gebäudeseite des
Gebäudes B nachts mit Beurteilungspegeln von > 50 bis zu 52 dB(A) zu rechnen. Für diese
Gebäudeseiten ist durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. schall-
gedämmte Lüftungsöffnungen, sicherzustellen, dass in den zu Aufenthaltszwecken dienenden
Wohnräumen der Mittelungspegel von 30 dB(A) nachts bei geschlossenem Fenster nicht
überschritten wird.
Entlang der nördlichen Gebäudeseite des Gebäudes B ist aufgrund von Beurteilungspegeln
nachts von bis zu 44 dB(A) durch geeignete bauliche Maßnahmen sicherzustellen, dass in den
zu Aufenthaltszwecken dienenden Wohnräumen der Mittelungspegel von 30 dB(A) nachts bei
freier Belüftung (gekipptes Fenster) nicht überschritten wird.

10.4 In dem Plangebiet ist für hausnahe Freibereiche von Wohnungen, bspw. Terrassen und
Balkone, durch bauliche Maßnahmen, wie z.B. Grundrissgestaltung, lärmabsorbierende
Materialien oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen, sicherzustellen, dass ein
Mittelungspegel von 55 dB(A) tags nicht überschritten wird.
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